
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BK8·17/0772·01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren-

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg,  

der Beisitzerin Dr. Ursula Heimann  

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl,  

auf Antrag der Amprion GmbH, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund, ver-

treten durch die Geschäftsführung, 

·Antragstellerin -
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am 	18.02.2021 beschlossen: 

1. 	Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

der jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 dieses 

Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt 

2. 	Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antra~stellerin hat mit Schreiben vom 30.06.2017 einen Antrag auf Genehmi-

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 2016 

gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei-

ben vom 03.06.2020 und 09.10.2020 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsich-

tigten endgültigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat unter anderem mit Schreiben vom 26.06.2020, 03.07.2020 

und 10.11 .2020 Stellung genommen. $ie trägt in ihren Stellungnahmen insbeson-

dere vor, dass sich entgegen der Auffassung der Beschlusskammer aus § 11 Abs. 

2 Satz 2 Nr. 13 ARegV nicht ableiten lasse, dass die Auflösungsdauer von Netzan

·schlusskostenbeiträgen ebenso wie für Baukostenzuschüsse 20 Jahre betragen 

müsse. In ihrer Stellungnahme vom 10.11 .2020 führt die Antragstellerin des Weite

ren aus, dass der Jahresanfängsb~stand für Umbuchungen aus Anlagen im Bau 

gemäß der Festlegung der Beschlusskammer 4 (BK4-12-656A01) sowie der BGH-

Entscheidungen (BGH EnVR 42/14 und BGH EnVR 43/14) auch für Investitionsmaß-

nahmen anzusetzen sei. Außerdem seien dem Wortlaut des BGH-Beschlusses vom 

10.11 .2015 (Az. EnVR 42/14 und EnVR 43/14) zufolge, geleistete Anzahlungen und 

Anlagen im Bau als Typisierungen bei der Mittelwertbildung im Anfangsbestand an-

zusetzen. 

-

-

-
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qie Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu-

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung derZu- bzw. Abschläge aufdie Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlfü~obergrenzen der Antragstel-

lerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV Zu-

bzw. Abschläge auf die Erfösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2018 bis 

2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergeben. 

Die ermittelten Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind 

gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zunächst 

der Saldo zum 31 .12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr aufgezinst, um 

zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 

2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2016 erfolgt in sechs gleichmä-

ßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jewemgen 
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Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der 

Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflösungszeitraum ent-

spricht dem 10-jährigen Durchschnitt. der von der Bundesbank veröffentlichten Um-: 

laufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalender-

jahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 

2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 bis 

2016 aus§ 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick-

lungen erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg-

lich enthaltenen Ansätzen(§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c)· die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 

5 ARegV i.V.m. der Festleg_ung volatiler Kosten nach§ 11 Abs. 5ARegV zur 

Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regulierungsperi-

ode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen (§ 

5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflich-

tung nach§ 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des .Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober-

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o-

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder durch Maß-

nahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZV 

a.F. verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016). 
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2~2.1 	 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö· 

sen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin.unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er-

zielbaren Erföse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlösober-

grenzen werden in den Anlagen 3 a bis c den von der Antragstellerin angepassten 

Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3 a bis c. 

2.2.1.1 	 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli

chen Er1ösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde-

xes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 

und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV). 

Soweit .die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungspe-. 

riode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich der 

zulässigen ~rlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer festge-

legte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber im 

Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die be-

treffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 

. 	 . 
Aus diesem Sachverhalt resultiert im Jahr 2014 die Abweichung des Regulierungs-

kontosaldos in Höhe von 

-

-
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Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen {§ 11 

Abs. 2 S~ 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsverord-

nung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten {§ 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden und 

fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem kann auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und 2 

ARegV eine Anpassung der Erlösobergrenze in Folge einer Genehmigung auf 

Grund eines Härtefalls nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV gewährt werden. 

Überdies können Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V . m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund 

von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu b~rücksichtigenden 

Teilnetzübergänge mit den Aktenzeichen BKB-11/0772-71 (EOG 2013), BKB-

11/0772-71 (EOG 2013) und BKB-16/2992-73 {EOG 2014 bis 2016) sind in der je

weiligen Anlage 3c ausgewiesen. 

2.2.1.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu be-

rücksichtigen. Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu ver-

wenden. 

-

Jahr Basisjahr VPlo 	 VPl11 

2013 2006 101,6 110,7 

2014 2011 102,1 104,1 

2015 2011 102,1 105,7 

' Ygl. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online. unter den Menüpunkten „Themen• ~ • 61 1Preise" ~ .61 1 1Vertirau-
cherpreise• + ,61111 1Verbraucherpreisindex für Deutschland" ~ J311 11-0001 1Verbraucherpreisindex (inkl. Verände-
rungsraten): Deutschland, Jahre• 
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2011 102,1 	 106,62016 

2.2.1.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-

teilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 9 bis 12 ARegV 
(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), Betriebssteu-

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31 . Dezember 2008 abge-

schlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs-

und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Un-

ternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich be-

schäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr entstan-

denen Kosten angepasst. 

2.2.1.1.3 	 Genehl'."lgungsgebühren Bundesnetzagentur 

Die Antragstellerin macht - im Jahr 2013 Genehmigungsgebühren der Bundesnetza-

gentur in Höhe von als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten geltend. 

Die von der Antragstellerin begehrte Einstufung der Gebührenbescheide als dauer-

haft nicht beeinflussbare Kosten ist unzulässig. § 11 ARegV sieht keine Position zur 

Anpassung von Gebühren nach § 91 EnWG vor. Die Aufzählung der als dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteile geltenden Kosten und Erlöse ist insoweit ab-

schließend. Die Genehmigungsgebühren in Höhe von € bleiben demnach 

In den zulässigen Erlösen unberücksichtigt. 

€
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2.2.1.1.4 F_reiwillige Selbstverpflichtung nach § 11 Abs. 2 ARegV -
FSV Kernenergieausstieg, FSV Netzreserve 

Anpassung der Erlösobemrenze·des Jahres 2013 

Die Antragstellerin hat lt. Schreiben vom 23.04.2020 für die lstkostenabrechnung 

des Winterhalbjahres 2011/2012 inkl.. Verzinsung für den Betrieb des Phasenschie-
bers Biblis € in der Erlösobergrenze des Jahres 2013 berücksichtigt. Die 
Beschlusskammer hat insgesamt als lstkosten für das Jahr 2011 ermit-

telt. .Die Differenz in Höhe von- € wird im Jahr 2013 unter der Position „Sons-
tiges" der zulässigen Erlöse zusätzlich berücksichtigt. 

Anpassung der Erlösobergrenze des Jahres 2014 

Die· Antragstellerin hat im Jahr 2014 Erlöse aus dem Plan-lstabgleich für den Betrieb 
des Phasenschiebers Biblis und für das Reservekraftwerk KMW.2 (2012, t-2) Erlöse 

in Höhe von~ berücksicht_igt. Demgegenüber hat die Beschlusskammer 
eine Plan-Ist-Differenz in Höhe von - € ermittelt und mit der Antragstellerin 

konsultiert. Im. Ergebnis hat die Beschlusskammer die Erlöse um - redu-
ziert. 

Anpassung der Erlösobemrenze des Jahres 2015 

Die Antragstellerin hat im Jahr 2015 Erlöse aus dem Plan-lstabgleich für den Betrieb 

des Phasenschieber~ Biblis und für das Re$ervekraftwerk KMW 2 (2013, t-2) Erlöse 
in Höhe von- € be~cksichtigt. Demgeg·enüber hat die Beschlusskammer 
eine Plan-Ist-Differenz in Höhe von ermittelt und mit der Antragstellerin 
konsultiert. Im Ergebnis hat die Beschlusskammer die Erlöse um- € eFhöht. 

Anpassung der Erlösoberarenze des Jahres 2016 

Die Antragstellerin hat im Jahr 2016 Erlöse aus dem 

-
Plan-lstabg

€ 
leich für den Betrieb 

des Phasenschiebers Biblis und für das Reservekraftwerk KMW 2 (2014, t-2) Kos-

ten in Höhe von- € berücksichtigt. Demgegenüber hat die Beschlusskam-
mer eine Plan-Ist-Differenz Erlöse in Höhe von ermittelt und mit der An-
tragstellerin konsultiert. Im Ergebnis hat die Beschlusskammer die Erlöse um 

- €erhöht. 
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2.2.1.1.5 	 Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukos-
tenzuschüssen gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV 

Die Auflösungen von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen 

sind gemäß§ 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten. In§ 

11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV wird auf § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 in Verbindung mit 

Satz 2 der StromNEV verwiesen. Der Netzbetreiber hat die Netzanschlusskosten-

beiträge mit der handelsrechtlichen Nutzungsdauer und nicht mit der in § 9 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 StromNEV vorgegebenen Nutzungsdauer von 20 Jahren aufgelöst. 

Die durch§ 9 Abs. 1 S. 3 StromNEV für Baukostenzuschüsse vorgegebene Auflö-

sungsdauer von 20 Jahren ist jedoch gleichermaßen auch für die. in unmittelbarem 

Zusammenhang zu den Baukostenzuschüssen stehenden Netzanschlusskosten-

beiträgen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 anzusetzen; insofern ist die Regelung des § 9 

Abs. 1 S. 3 StromNEV analog anzuwenden (ausführlich Schütz/Schütte, in: Holzna-

gel/Schütz, ARegV, 2. Auflage, § 9 StromNEV, Rn. 20 f.). Auch§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

13 ARegV sieht eine Gleichbehandlung von Netzanschlusskosten und Baukosten-

zuschüssen vor (vgl. BR-Drs 312/1 O (Beschl. ). Die Beweggründe des Verordnungs-

gebers sind gleichermaßen auf§ 9 StromNEV zu übertragen. Zudem hat der BGH 

(EnVR 26/14, Beschluss v. 10.11 .2015) entschieden, dass der zwanzigjährige Auf-

lösungszeitraum auch für Investitionszuschüsse anzusetzen ist. Dann muss dies 

erst Recht für Netzanschlusskostenbeiträge gelten. 

Die Antragstellerin führt in ihrer Stellu.ngnahme vom 26.06.2020 aus, dass sich aus 

§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 13 ARegV nicht ableiten lasse, dass die Auflösungsdauer 

von Netzanschlusskostenbeiträgen ebenso wie für Baukostenzuschüsse 20 Jahre 

betragen müsse. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV besage lediglich, dass für beide Positi-

onen ein gleichgelagertes Interesse bestehe diese als dnbK 'einzuordnen, die mit 

t-0-Verzug in die Erlösobergrenze einfließen. Zur Auflösungsdauer besage diese 

Regelung allerdings nichts. 

Die Stellungnahme führt zu keiner abweichenden Bewertung durch die Beschluss-

kammer. Der oben beschriebene Sachverhalt gibt nach Auffassung der Beschlus·s-

kammer eine Auflösungsdauer für Netzanschlusskostenbeiträge von 20 Jahren vor. 

Relevant ist diesbezüglich die Auslegung und Reichweite von § 9 StromNEV. auf 
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den § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV verweist. Auch soweit die Antragstellerin darauf 

verweist, dass bei den Übertragungsnetzbetreibern eine andere Betrachtung ange-

zeigt sei, kann diese Ansicht nicht überzeugen. Die oben beschriebene Analogie gilt 

unabhängig davon, ob es sich um einen Übertragungsnetzbetreiber oder einen Ver-

teilemetzbetreiber handelt. Ein Bedürfnis für eine ungleiche Vorgehensweise zwi-

schen ÜNB und VNB ist nicht ersichtlich. 

Die Netzanschlusskostenbeifräge werden dementsprechend von der Beschluss-

kammer analog zu den Baukostenzuschüssen über 20 Jahre aufgelöst.· Der be-

schriebene Sachverhalt führt im Jahr 2013 zu einer Reduktion der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kosten um~· 

Der beschriebene Sachverhalt führt im Jahr 2014 zu einer Reduktion der dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten um~. . 

Der beschriebene Sachverhalt führt im Jahr 2015 zu einer Reduktion der dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten um~· 

Der beschriebene Sachverhalt führt im Jahr 2016 zu einer Reduktion der dauerhaft 
nicht beeinflussbaren Kosten um €. 

2.2.1.1.6 Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 25a 
ARegV 

Die Antragstellerin hat ihren . Antrag nach§ 25a . ARegV . vom 19.09.2014 mit Sehret-

ben vom 28.07.2015 zurückgenommen. Damit bleiben die im Jahr 2015 in Höhe 

von angesetzten dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten unberücksichtigt. 

Die Antragstellerin hat die im Jahr 2015 angesetzten dauerhaft nicht beeinflussba-

ren Kosten für ihren Antrag gemäß 25a ARegV in Höhe von~ aufgrund ihrer 

Antragsrücknahme im Jahr 2016 korrigiert. Da die Beschlusskammer den Sachver-

halt bereits im Jahr 2015 korrekt abgebildet hat, bleibt die Korrektur der Antragstel-

lerin imJahr 2016 unberücksichtigt. 
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2.2.1.1.7 Anpassung Regulierungskonto 2014 inkl. Verzinsung im 
Jahr2015 

Die Antragstellerin hat in der Anpassung der Erlösobergrenze des Jahres 2015 un-

ter der Position „Sonstiges" für die nachträgliche Anpassung des Regu-

lierungskonto 2014 inkl. Verzinsung angesetzt. Dieser Sachverhalt wurde von der 

Beschlusskammer bereits im Regulierungskonto des Jahres 2014 berücksichtigt, so 

dass der von der Antragstellerin im Jahr 2015 angesetzte Betrag unberücksichtigt 

bleibt. 

2.2.1.2 Erzlelbare Erlöse 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach§ 4 ARegV zu-

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat-

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas-

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die· tatsächlich physikalisch durch-

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un-

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur-

den. 

Die Antragstellerin hat ·die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli-

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach§ 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 
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2.2.2 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 
Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den 

in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess-

stellenbetriebs oder der Messung und den in der. Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o-

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach 

§ 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZV a.F. verursacht wi rd. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2Q1 3 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. 

2.2.3 Investitionsmaßnahmen 

Investitionsmaßnahmen 2013 

Die Antragstellerin hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Genehmigung 

von Investitionsmaßnahmen gestellt, welche von der Beschlusskammer 4 geneh-

migt wurden. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten wurden als 

Plankosten in der Erlösobergrenze berücksichtigt. Mit Schreiben vom 16.03.2017 

hat die Beschlusskammer 4 der Antragstellerin das Ergebnis der Ist-Kostenabrech-

nung mitgeteilt. Die erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto sind um die Differenz 

aus Plan- ünd Ist-Kosten in Höhe von ~anzupassen . 

Der bei den eri.ielbaren Er1ösen im Regulierungskonto angesetzte Differenzbetrag 

zwischen Plan- und Ist-Kosten weicht in Höhe von € vom· Prüfergebnis 

der Beschlusskammer 4 ab. Die Abweichung resultiert zum einen aus den von der 

Beschlusskammer 8 im Jahr 2013 angesetzten Mindererlösen aus dem Vergleich 

zum Rechtsmittelverzicht mit der Beschlusskammer 4 in Höhe von ür 

das Jahr 2013. Die Antragstellerin hat den Vergleichsbetrag für das Jahr 2013 im 

Regulierungskonto für das Jahr 2014 berücksichtigt. Die restliche Abweichung in 
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Höhe von~ resultiert aus späte.ren Korrekturen der Abrechnungsschrei-

ben der Beschlusskammer 4 nach Abgabe des Erhebungsbogens zum Regulie-

rungskonto durch die Antragstellerin: 

Investitionsmaßnahmen 2014 

Die Antragstellerin hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Genehmigung 

von Investitionsmaßnahmen gestellt, welche von der Beschlusskammer 4 geneh-

migt wurden. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten wurden als 

Plankosten in der Erlösobergrenze berücksichtigt. Mit Schreiben vom 16.03.2017 

hat die Beschlusskammer 4 d~r Antragstellerin das Ergebnis der Ist-Kostenabrech-

nung mitgeteilt. Die erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto sind um die Differenz 

aus Plan- und Ist-Kosten in Höhe von anzupassen. 

Des Weiteren setzt die Antragstellerin Mindererlöse aus dem Vergleich zum Rechts-

mittelverzicht mit der Beschlusskammer 4 in Höhe vo ür die Jahre 

2010 bis 2013 an. Die Beschlusskammer hat den aus der Vergleichsvereinbarung 

resultierenden Betrag für 2013 bereits im Regulierungskonto des Jahres 2013 be-

rücksichtigt und verzinst. Im Regulierungskonto des Jahres 2014 werden die folgen-

den Beträge berücksichtigt: 

Summe Verlgeichs~reinbarung 

Am r1onfBNetzA 

Zinssätze R ulierun skonto 

Verzinsung bis Ansatz 
Regulierungskonto 2014 

Ansatz 

Aus der Nichtberücksichtigung des 2013er Vergleichsbetrags resultiert eine Abwei-

u dem von der Antragstellerin angesetzten Betrag 

in Höhe von 

Im Ergebnis ermittelt die Beschlusskammer für das Jahr 2014 einen Differenzbetrag 

für die tatsächlichen Kosten abzüglich der Plankosten in Höhe von €, 

der aus den Einzelbeträgen in Höhe von und
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Investitionsmaßnahmen 2015 

Die Antragstellerin hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Genehmigl(ng 

von Investitionsmaßnahmen gestellt, welche von der Beschlusskammer 4 geneh-

migt wurden. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten wurden als 

Plankosten in der Erlösobergrenze berücksichtigt. Die erzielbaren Erlöse ini Regu-

lierungskonto sind um die Differenz aus Plan- und Ist-Kosten in Höhe von 

anzupassen. 

Investitionsmaßnahmen 2016 

Die Antragstellerin hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Genehmigung 

von Investitionsmaßnahmen gestellt, welche von der Beschlusskammer 4 geneh-

migt wurden. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten wurden als 

Plankosten in der Erlösobergrenze berücksichtigt. Die erzielbaren Erlöse im Regu-

lierungskonto sind um die Differenz aus Plan- und Ist-Kosten in Höhe von 

€ anzupassen. 

Die Abweichung in Höhe von - € gegenüber dem Antragswert der Antrag-

stellerin resulti~rt gemäß Schreiben der Amprion GmbH vom 11.10.2019 aus einer 

abweichenden Rechtsposition der Antragstellerin hinsichtlich der Mittelwertbildung 

bei Anlagen im Bau. 

In ihrer Stellungnahme vom 26.06.2020 führt die Antragstellerin aus, dass der Be-

schluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 10.11.2015 (EnVR 42/14), der sich mit 

der Mittelwertbildung bei fertig gestellten Anlagen im Basisjahr einer Regulierungs-

periode befasst, eins zu eins auf Anlagen im Bau, die im Rahmen von Investitions-

maßnahmen nach § 23 ARegV Ansatz finden, zu übertragen sei. Sofern im Rahmen 

einer Investitionsmaßnahme im abgerechneten Jahr die Umbuchung einer Anlage 

im Bau zu einer Fertiganlag~ erfolgt, fordert die Antragstellerin im Anfangsbestand 

nicht nur eine Berücksichtigung der vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

der Fertiganlage, sondern ergänzend auch eine Berücksichtigung als Anlage im Bau 

in gleicher Höhe. Unstreitig ist, dass im Endbestand lediglich die um eine Jahresab-

schreibung reduzierten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Fertiganlage be-
rücksichtigt werden. 
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Der Berücksichtigung von Anlagen ,im Bau im Jahresanfangsbestand stehen die be-

standskräftigen Festlegungen der Beschlusskammer 4 zur B~rechnung der sich aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen ergebenden Kapital- und Betriebskosten aus 

den Jahren 2012 (Az. BK4-12-656 vom 02.05.2012) und die Änderungsfestlegung 

vom 30.11.2016 (Az. BK4-12-656A01) entgegen. 

Die Beschlusskammer 4 hat in ihrer Entscheidung vom 02.05.2012 festgelegt, dass 

bei Neuanlagen für das erste Jahr der Kostenwirksamkeit bzw. Aktivierung keine 

Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des Sach-

anlagevermögens erfolgt, da dieser grundsätzlich Null betrage. Sofern jedoch im 

Vorjahr der Aktivierung die zu Grunde liegenden Anlagengüter bereits als Anlagen 

im Bau geführt wurden, wurde von der Beschlusskammer 4 eine fiktive Inbetrieb-

nahme der Anlagengüter zu Beginn des Jahres unterstellt. Demnach waren in die-

sen Konstellationen die im Abrechnungsjahr aktivierten Anlagengüter auch im An-

fangsbestand anzusetzen. Im Gegenzug wurden jedoch die entsprechenden Anla-

gen im Bau im Anfangsbestand bei der Verzinsung nicht mehr berücksichtigt. 

Mit der Änderungsfestlegung vom 30.11.2016 wurden diese Vorgaben im Hinblick 

auf die Entscheidung des BGH vom 10.11 .2015 (EnVR 42/14) dahingehend ange-

passt, dass bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte einer Neuanlage, die 

im l aufe des Geschäftsjahres angeschafft oder fertiggestellt wurde, der Jahresan-

fangsbestand im Anschaffungsjahr mit den vollen ansetzbaren Anschaffungs- und 

Herstellungskosten zu berücksichtigen ist. Von einer Anwendung .dieser Vorge-

hensweise auf neu hinzukommende Anlagen im Bau wurde jedoch abgesehen, da 

die Rechtsprechung des BGH auf abschreibungsfähige Anlagen begrenzt sei. Im 

Übrigen blieb der Ausgangsbescheid unberührt. 

Die Änderungsfestlegung vom 30.11.2016 ordnet ausdrücklich nicht an (S. 6) , ad-

ditiv im Jahr der Aktivierung als Fertiganlage die dazugehörigen Anlagen im Bau 

zusätzlich zu berücksichtigen und dadurch eine „doppelte" Verzinsung des einge-

setzten Kapitals zuzulassen - nämlich zum einen als Anlage im Bau mit entspre-

chendem Anfangsbestand und zum anderen als aktivierte Fertiganlage und zwar 

ebenfalls mit vollem fiktiven Anfangsbestand, der dem Endbestand ohne Berück-

sichtigung der ersten Abschreibung entspricht. 
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In der Kostenprüfung auf Grundlage des Basisjahrs 2016 wurde bei den Betreibern 

von Elektrizitätsversorgungsnetzen nicht zwischen Anlagen im Bau der Investit ions-

maßnahmen und den übrigen Anlagen im Bau unterschieden. Sämtliche Anlagen 

im Bau wurden. einer einheitlichen Berechnungsweise bei der Bildung der Erlös-

obergrenzen zugeführt und bilden damit·die Grundlage für die darauffolgende Re-

gulierungsperiode unter Berücksichtigung der Anlagen im Bau unter Beachtung der 
Vorgaben der Entscheidung des BGH vom 10.11 .2015 (EnVR 42/14 ). Anschließend 

wurden jedoch die im Ausgangsniveau enthaltenen Kostenanteile, die bereits durch 

die Investitionsmaßnahmen abgedeckt wurden, als dauerhaft nicht beeinflussbare 
Kostenanteile deklariert. 

Im Zuge des Rechtsstreits, der zur Entscheidung EnVR 42/14 vom 10.11.2015 

führte, schreibt der BGH in einem "obiter dictum" zu dem Aspekt möglicher Doppel-

berücksichtigungen, dass der Ansatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten im 

Anfangsbestand des Anschaffungsjahres über den gesamten Abschreibungszeit-

raum hinweg nicht zu einer Doppelverzinsung führe, es aber durchaus dazu kom-

men könnte, dass zumindest ein Teil der in Rede stehenden Kosten mehrfach be-

rücksichtigt würde. Die·s sei insbesondere dann der Fall, wenn ein Teil der Kosten 

schon in einem vorangegangenen Jahr für eine Anlage im Bau aktiviert wurde und 

diese erst im Basisjahr zur Fertiganlage wird. Eine solche Doppelberücksichtigung 

kompensiere den Effekt, dass der auf den 1. Januar vorgezogene Beginn derAb-
schreibung zu einer Verminderung der Verzinsungsgrundlage führt, das Wirt-

schaftsgut in allen nachfolgenden Jahren also mit .einem Wert anzusetzen ist, der 

geringer ist als bei einer monatsscharfen Betrachtung. Über den gesamten Ab-

schreibungszeitraum hinweg führe mithin aber gerade diese Methode zu einer Be-

trachtung, die den tatsächlichen Verhältnissen am ehesten entspreche, weH sie nur 

zu einer zeitlichen Vorver1egung der Abschreibungen und der Eigenkapitalverzin-

.sung, nicht aber zu einer Veränderung der insgesamt anfallenden Beträge führe. 

Wie eine Investitionsmaßnahme abzurechnen ist und welche Mechanismen dabei 

wirken, war nicht Gegenstand des vom BGH unter dem Aktenzeichen EnVR 42/14 

entschiedenen Sachverhalts. Das vom BGH für die Erlösobergrenzenbestimmung 

gefundene Ergebnis zur Mittelwertbildung im Basisjahr einer fünf Jahre umspan-
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nenden Regulierungsperiode ist daher nicht ohne Kontroflüberlegung auf die Ab-

rechnung von Investitionsmaßnahmen, die auf einer jährlichen Betrachtung beruht, 

übertragbar, was die Beschlusskammer 4 mit ihrer Entscheidung vom 30.11 .2016 

auch dokumentiert hat. 

Im Rahmen der Abrechnung von Investitionsmaßnahmen fehlt es- gegenüber dem 

seitens des BGH entschiedenen Fall zur Umbuchung im Basisjahr - an einer ver-

gleichbaren Interessenlage: Wollte man ein solches Vorgehen im Rahmen der In-

vestitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV auch auf Anlagen im Bau erstrecken, 

bliebe es nicht bei den Wirkungen einer bloßen zeitlichen Vorverlegung der Ab-

schreibungen .und der Eigenkapitalverzinsung. Es käme vielmehr zu einer Verände.:. 

rung der insgesamt anfallenden Bet.räge. 

Zudem geht der BGH in seiner Begründung augenscheinlich voh Annahmen aus, 

die einen einigermaßen adäquaten Ausgleich der Doppelansätze und der Minder-

verzinsungen durch die Vorverlegun·g des Abschreibungsbeginns ergeben. Dies 

stellt sich im Rahmen der Investitionsmaßnahmen jedoch anders dar, da diese im 

Wesentlichen vor Beginn der Abschreibungsdauer Wirkung entfalten und insoweit 

kein Konnex besteht. 

Durch die Regulierungspraxis sind konsequent mögliche Fehlanreize für die· Verzö-

gerung der Inbetriebnahme von Anlagen zu vermeiden. Denn die Umsetzung der 

Forderung einer zusätzlichen Verzinsung im Umbuchungsjahr könnte zu dem Fehl-

anreiz führen, dass ein Betreiber zunächst Investitionen als Anlagen im Bau führt, 

diese dann unterjährig in Betrieb nimmt und in Fertiganlagen umbucht, um sich 

dadurch eine höhere Verzinsuogsbasis zu verschaffen. Angesichts der Dimensio-

nen und der Zeiträume des Leitungsbaus gerade auf Übertragungsnetzebenen ist 

dieser Fehlanreiz nicht völlig fernliegend. 

Das Vorgehen auf Basis der oben genannten Festlegung vom 30.11.2016 ist gän-

gige Verwaltungspraxis der Beschlusskammer 4. 
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2.2.4 Abzugsbetrag gern. § 1·1 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a ARegV 

Als dauerhaft nicht beeinflussbar gilt gern.§ 11 Abs. 2. Nr. 6a ARegV die Auflösung 

des Abzugsbetrags nach§ 23 Abs. 2a ARegV. Nach dieser Vorschrift sind die· in 

den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme ent-

standenen Betriebs- und Kapitalkosten, die auf Grund der' Regelung nach§ 4 Abs. 

3 S. 1 Nr. 2 ARegV sowohl im Rahmen der genehmigten Investitionsmaßnahme als 

auch in der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 1 der folgenden Regulierungsperiode 

berücksichtigt werden, als Abzugsbetrag zu berüc_ksichtigen. 

Entgegendieser Vorgabe hat der Netzbetreiber den Abzugsbetrag für Ende 2013 

ausgelaufene Investitionsmaßnahmen in den Erlösobergrenzen der Jahre 2014 und 

2015 nicht berücksichtigt, sondern erst ab dem Jahr 2016. Daher setzt die Be-

schlusskammer den Abzugsbetrag für die Jahre 2014 und 2015 im Höhe von jeweils 

~an. . 

Bei der Einführung des Abzugsbetrags im März 2012 hat der Verordnungsgeber 

zum Ausdruck gebracht, dass er eine Minderung der Erlösobergrenze nach Ablauf 

der. Genehmigung der Investitionsmaßnahme gleichmäßig gestreckt über 20 Jahre 

als sachgerecht erachtet (BR-Drs. 860/11 , S. 9). Dementsprechend hat er in § 23 

Abs. 2a S. 4 ARegV geregelt, dass die Auflösung des Abzugsbetrags gleichmäßig 

über 20 Jahre, beginnend mit dem Jahr nach Ablauf der Genehmigungsdauer der 

Investitionsmaßnahme, erfolgen soll. Der Verordnungsgeber hat den Zeitpunkt, ab 

wann die Erlösobergrenze um die Erlöse aus der Auflösung des Abzugsbetrags zu 

mindern ist, demnach bereits mit der Einführung des Abzugsbetrags im März 2012 

ausdrücklich geregelt. Er hat es lediglich versäumt, diese Regelung auch in § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 2. HS ARegV nachzuvollziehen. Dieses redaktionelle Versäumnis 

hat er im Rahmen der ARegV-Novelle 2019 korrigiert. 

Für einen Ansatz ohne Zeitverzug spricht auch die in § 23 Abs. 2a S. 3 ARegV 

angelegte Berechnungsmethodik zur Ermittlung des Abzugsbetrags. Danach sind 

die Betriebs- und Kapitalkosten, die in den letzten drei Jahren der Genehmigungs-

dauer der Investitionsmaßnahme entstanden sind, bis zum Ende der Genehmi-

gungsdauer aufzuzinsen. ·Dies ergibt nur Sinn, wenn der Zeitpunkt, auf den aufge-

zinst wird, zugleich auch der Zeitpunkt ist, ab dem der Betrag aufgelöst wird (hier 
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über 20 Jahre). Hätte eine Auflösung erst zwei Jahre später beginnen sollen, so 

wäre der Zeitpunkt, auf den aufgezinst worden wäre, zwei Jahre nach hinten ver-

schoben worden. Diese Auslegung wird ferner durch den expliziten Wortlaut des § 
23 Abs. 2a S. 4 ARegV gestützt, wonach die Auflösung des nach den Sätzen 1 bis 

3 ermittelten Abzugsbetrags gleichmäßig über 20 Jahre erfolgen soll, "beginnend 

mit dem Jahr nach Ablauf' der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme. 

Erlöse aus der Auflösung des Abzugsbetrags für Ende 2013 ausgelaufene Investi-

tionsmaßnahmen sind demnach ab 2014, für Ende 2018 ausgelaufene Investitions-

maßnahmen ab 2019 erlösobergrenzenmindernd anzusetzen. 

2.2.5 Sonstige Erlöse 

Die Antragstellerin hat ihre zulässigen Erlöse im Regulierungskonto gegenüber ih-

ren Angaben bei der Anpassung der Erlösobergrenze des Jahres 2013 um insge-

samt €erhöht. Dabei .handelt es sich lt. Antragstellerin um sonstige Er-

löse aus Maschinenleitungen, Blindstrommehrverbrauch, unterspannungsseitiger 

Messung, Netzzusatzleistung und Pönalen für überhöhte Netzanschlusskapazität. 

Diese wurden in der Ausgangsbasis für die 1. Regulierungsperiode als sonstige Er-

löse berücksichtigt und sind analog zu den Erlösen aus Netzentgelten im Rahmen 

des Regulierungskontos abzurechnen., Die Beschlusskammer setzt statt der jewei-

ligen Erhöhung der zulässigen und erzielbaren Erlöse um die entsprechenden Be-

träge, lediglich den Differenzbetrag aus zulässigen und erzielbaren Erlösen für das 

Ja.hr 2013 in Höhe von an. Damit bleiben die von der Beschlusskam-

mer 8 ermittelten zulässigen 

--
Erlöse 

€
in der Anlage 2 und 3a konstant. 

Die Antragstellerin hat ihre zulässigen Erlöse im Regulierungskonto gegenüber ih-

ren Angaben bei der Anpassung der Erlösobergrenze in den Jahren 2014 bis 2016 

analog zu den obigen Ausführungen für das Jahr 2013 um erhöht. 

Die Beschlusskammer setzt statt.der jeweiligen Erhöhung der zulässigen und er-

zielbaren Erlöse um die entsprechenden Beträge, lediglich den Differenzbetrag aus 

zulässigen und erzielbaren Erlösen für das Jahr 2014 in Höhe·yon- € an, 
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Infolge der veränderten Ausweisung kommt es in Bezug auf diesen Sachverhalt zu 

keiner Abweichung. zwischen den Antragswerten und den von der Beschlusskam-

mer angesetzten Beträgen im Regulierungskonto des Jahres 2014. 

Die Beschlusskammer setzt statt der jeweiligen Erhöhung der zulässigen und er-

zielbaren Erlöse um die entsprechenden Beträge, lediglich den Differenzbetrag aus 

zulässigen und erzielbaren Erlösen für das Jahr 2015 in Höhe von an. 

Infolge des veränderten Ausweisung kommt es im Endergebnis zu keiner Abwei-

chung zwischen den Antragswerten und den von der Beschlusskammer angesetz-

ten Beträgen im Regulier.ungskonto des Jahres 2015. 

Die Beschlusskammer setzt statt der jeweiligen Erhöhung der zulässigen und er-

zielbaren Erlöse um die entsprechenden Beträge, lediglich den Differenzbetrag aus 

zt,llässigen und erzielbaren Erlösen fQr das Jahr 2016 in Höhe von an. 

Infolge des veränderten Ausweisung kommt es im Endergebnis zu keiner Abwei-

chung zwischen den Antragswerten und den von der Beschlusskammer angesetz-

ten Beträgen im Regulierungskonto des Jahres 2016. 

2.3 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 
2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 
31.12.2016 

Bei der ersten _Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie-

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 wird durch die kalen-

derjährlichenEinzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 

a) 	der Abweichung zwischen zulässigen und eriielbaren Erlösen gemäß§ 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 
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b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent-

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je-

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mit-

telwert von Jahresa"nfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz 

entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite 

festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 beträgt 

der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 2015 

2,49 Prozent und für das Jahr 2016 2,12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 ergibt sich aus den Dif-

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. 

Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 derVorjahressaldo, der Gesamtsaldo 

vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach 

Verzinsµng zum 31 .12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Ge-

samtsaldo des Regulierungskontos zur:n 31.12.2016 kann ebenfalls der Anlage 2 
entnommen werden. · 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

Seite 21 von 26 



III. Rückw.lrkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskonto.saldos nach 

dem 01.01.2018 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im .Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet. dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie-
rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite-

rungsfaktoren, Netzübergänge etc~ ) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh-

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 bis 2020 ver-

stößt insbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Du~ch den stets vor dem 

30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhebungs-

bogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur Preisbil-

dung (01.01 . des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile aus der 

Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu bestimmen 

und konnte diese .somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 bis 2020 zu Grunde 

legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Er-

lösobergrenze waren dem Netzbetreiberdabei auch die wesentlichen Rechtspositi-

onen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberück-

sichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 
i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht ·vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 
bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 1 O der Richtlinie 

2009/73/EG sind die· Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra-

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö-

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 
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endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir-

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest-
legung zur Auflösung der Regulierungsköntosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam-

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war dem Regu-

lierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, dass die Fest-

stellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahre, nämlich erst mit der Festlegung 

der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber warzudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss-

kammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 2013 bis 

2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selbständig ange-

passten 'Er1ösobergrenzen der Jahre· 2018 bis 2020 erfolgen kann. Bereits mit den 

Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 2018 hat die Be-

schlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Bescheidung des ge-

stellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 .noch-

mals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht über. die Methodik des Regulierungskontos ausgegli-

chen werden können .. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten der Jahre 2018 bis 2020. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, ·der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule-

gen. Die rückwirkende Festlegung · ist hierzu' geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geei~netes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 
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Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite-

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be-

schlusskammer hinter dem. Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis-

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität.zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un-

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte-
resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

IV. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 
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V. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 4 zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 

Anlage 4 Messstellenbetrieb 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus-

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn)· einzureichen. Es genügt, wenn die Be-

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

eineri Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde urid kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa-

chen und ~eweismittel , auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be-

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzerin 

Dr. Heimann 

Beisitzer 

Wetzt 
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Auszyg des Rtgylicrungskontp3 filr dje Jahre 2013. 2014. 20!5 und 2010 
• Herleitung des Saldo des Regulierungskontos • 

§ 5Al>o. 1 S.12 1AA~ 

§5Ak 1 Sou2AAegV 

Beschreibung 

E~Osob«or•nt• (EOG) oomM § • AAegV 

Etfordertldte hlan&pJUchnehtne VOfgalagettsr 
Nmebcnen 99maß § 11 Aba. 2 Satz 1 Nr. 4 M.ogV 

Venichtabetteg in der Verprobung 

O~ronz 

in EOG enthaltene AA&Mzt 

Dilf.....,. 

2tf3 
!EUR) 

1.023.509.81 1 

2014 
!EUR) 

917.969.213 

2015 
(EUR) 

201S 
(EUR) 

1.141.5'1.22~ 

................ 
1 

0 

0 

§ 5 · 1 Satz 2 AR09V ~;;'~~~~O:~~~~ze;:;.§~_;"m:v, ~"'-e_oa~..,~""-tt-""'~""~oatt~•~~~--1~~~~~-1-~~~~~-1-~~~~--11--~~~~-10 

! SAbl. 1 S812~AAejl\/ 

f &Aba. t SaU2ARegV 

§SAl>s. 1 Satz2AAejl\/ 

§SAl><.1 S.u2ARegV 

Kostenvtt~dermg Messung I W.C$$$tellenbetrleb Inkl. 
Uallnihmen gem, §21b EnWG 

NactwOatl.Jno v-on w.ecnscnctwm-. nach§ 10 Abs. 1 
S~&~V . 

Dmt:renz. 

8t&tichlich entstandene Kosten 

in EOO enthaltene AMEtze 

r. EOG entheMene Ansetze 

= 1;:::;genehmigten lnvedk>n.smJaßnehm~n in EOG e.nlh&tene Art$E!tze 

Differenz. 

Aul!OGUng de• lll>lUgsb....gs noell § 231'b$. 2e ARegv in EOG en'J111tene Ansatze 

0 

1--~~~~~~~~~~-+-~~~~I--

S5 Abo- 1 Sau 2AR«f>/ Rnon~ct1Cf Ausg;eidl Neh § 17d Abutz: 4 EnWG 

Ennltllune des Saldo des R19ullorungs1<onlos 

Bezeichnung 

J1hfeunfangSl'Jest11nd { • Vorjtll'lreaalcb) 

SDldo aus Ein.ze.ldtfferenzet1 

Jahreaencl>ffl.end (J9hrenn~estand " Saldo aut 
Einztlcifferenzen 

Verzinsung 

Saldo Reg.ulierung!ltento ( • Jahresendbe!tand + 
e.ninwn 

Oifferen~ 

in EOG orrthallenc An5'tilze 

Ortfetenz. 

Sons.ti:ges 

Sa1do aus Cinzeldiffennzen 

0 

2018 2019 2020 2021 2022  
[Elllq lEURJ lEURJ (l!URJ [EUR)  

2.12% 2,12% 2,12% 2.12% 

Aftnuitlti&Che Bt'ftfdcsichtiguno in der Erl6soberg.renze 12.220.023 tz..ZZ0.023 12.220.023 12.220.023 12.220.023 12.22t.D23 

Ausv.ir1cung auf cle EtfO&otie.rgrerae Mlndcr<rta& (EOG-«lllihend) 

Saldo Regutie~ mm 31 .12,2016 

Marwendender Zinantt gemaß § 5 Aba. 2 AAegV 

9:.rw.trt (ZIJ vcl'bl:ifem:ter Betreg) 6Ü9U09 

-
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Amprion GmbH Az.: BK8-HIOm-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des·Jahres 2013 

AbweichungenAngaben des Bundesnetz- zu angesetztenRechtsgrundlage Beschreibung Netzbetreibers agentur Werten[EUR] [EUR] [EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV jErlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV in EOG enthaltene Ansätze Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 
Differenz :1 ~I 

'emiiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV § !tatsächlich entstandene Kosten 01§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 135 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G ' in. EOG enthaltene Ansätze 
- -1 1 -1 

Differenz ~' 
tatsächlich entstandene Kosten 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV in EOG enthaltene Ansätze inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV in EOG enthaltene Ansätze SysStabV 

Differenz ~I ~I 
tatsächlich entstandene Kosten 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV in EOG enthaltene Ansätze nach § 23 ARegV 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 1 1 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV !Finanzieller Ausgleich nach § 17d Absatz 4 EnWG in EOG enthaltene Ansätze 0 
0 
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AnlagE'. 3a Vergleich der Ertösobergrenzen Aniprion Az: BK8-17/0n2-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA 

2013 2013 

Er1ösobergrenze 1.023.509.811 

FormelM$tandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 0 0,0% 

Anpassung VP11 I VPl0 - PF, 0 0,0% 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 0 0 0 0,0% 

Q-Element 0 Q 0 0,0% 

Härtefall 0 0 0 0,0% 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. 11 - V ARegV 

1 --Sonstiges l____ 

•  
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Vergleich \/PI ..,d dauer11aft nicht beolnllulbaro Koston 

§- --- -l/wad,.„ 0 •dw-~ 
~_.,.._Jtiw,Dct.ch~lnl* .. „ „ ,_:__·.-.. 

0.,erhdftldllMtlnl.,.....,.K•llln n-=h 111 AM. 2 ~ 

.. ' 
,„ 

,., 

Satlt2„, 1 

Pt•l'lwtrt: 
Etlordfftch• „~'l'Ofll•1-Q~« Nlftltbtlflitn 

Mtnwtrt: 
NoelWOl1Uno von WecM8ictlttm n.:h f tO Ab&. t 

< 

Mmtlc6'ai ft.w die ~ng, den Betr;ebuM"dlt 
Andtl\ing'IOll Er ....... 

~r 

2011 

Ko„on 
(EUllJ 

- ""' 
110.70 

....„ 
IEUJQ 

........- ""' -
2011 ltc.7-0 „-

- AllllWlklM'll -.... trtiH !IQ
ll!UIQ ll!U"I 

0- 0.00% 

··""' 0.00% 

o.-

0.00" 

Q,""'4 

··-

°'"""' 
O,C»'K O.~ 

Summt 



2011 

Anlage 3c Netzveränderungen Amprion Az.: BKS-17/0772-01 

1. Net.zveri!ndenaig: ~Ne~tza;;;;.;;;.;;l?ga;.s..;...n~g~~-'-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 
Netzteilname: Hochsoannungsschaltfelder In 380/220/110-kV-Anlagen 1 
DatumNV: 01.01.2013 IAZ: lsKs-111on2-11 1 

Erhöhung der ErMl'lung der nicht 
EOG-vor()bergehend nicht vorübergehend nicht abgebautendauerhaft nicht nicht abgebaute 

erhOhung durch beeinflussbarenbeeinflussbare beeinflussbaren beeinflussbare Jahr des EWF-Ert05obeoVenze beeinflussbare PIZ Erweiterungs-Jahr Kostenanteile durch [EUR) Kostenanteile [EUR) Kostenanteile Kostenanteile durch Kostenanteile Anlragsfaldor[EUR] (VPV\fPl0-PFJ (VPli\fPl,,-PF1)[EUR] (EUR] [EUR)
(EUR] IEUR] 

2009 
2010 

2012 
2013 

Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Anpassungsbetrag  
(VPl,NPl.,-PFJ  

amEFt  
IEURl  

Qualitäts-
element 
[EUR) 

HArtefall 
[EUR] 

PeriodenOber-
greifende Saldierung 

2006 
[EUR] 

Periodenüber-
greifende Saldierung  

2007  
[EUR]  

Perioden Ober-
greifende Saldierung 

2008 
[EUR) 

Sonstiges 
[EUR) 

Anpassung der 
Vertustenergie 

[EUR) 

Jahr 
Referenzpreis 
[EUR/Mv.111] 

Übertragende den 
anel1<annten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
(lcWh] 

Ubertragende 
anel1<annte Kosten 
rordie Beschaffung 
voo Vertustenergie 

(EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

2011 55,75 
2012 56,71 
2013 55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen Amprion 	 Az: BKS-17 /0772-01-

·	2. Netzveränderung: 
Netzteilname: 
Datum NV: : . BK8-11/0n 2-71 

Emöhungdef Ert!Ohung der nicht 
EOG-vorut;>ergehend nichtdauerhaft nicht vOOllergehend n lcht nicht atlgebaute abgebauten emOhung durchbeeinflussbarenEr1ösobergrenze beeinflussbare PIZ beelnftus.o;bare beeinflussbarenbeeinflussbare Jahrdes EWF-Jahr 1 Erweiterungs-[EUR) Kostenanteile [EUR) Kostenanteile durch Kostenanteile durch Kostenanteile Kostenanteile Antrags1 1fal<.tor(VPl.1NPl0-PFJ[EUR] [EUR) (VPWP10-PFJ [EUR) (EUR][EUR] [EUR] 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Anpassungsbetra.g PeriodenOber· Periodenüber- PeriodenOber-Qualitäts- Anpassung der (VPlµPlo-PFJ Härtefall greifende Saldlerung greifende Saldlerung greifende Saldlerung Sonstigeselement Vertustenergie[EUR) 2006 (EUR]amEFt 2007 2008[EUR] [EUR) [EUR] [EUR) [EUR) fEURl 

Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Jahr Referenzpreis 
[EUR/MWh) 

Obertragende den 
anert<annten Kosten 
zu Grunde fiegende 

Menge 
[kWh] 

übertragende 
anerkannte Kosten 
fOr die Besch~ 
von Vertustenergie 

[EUR] 

Anpassung der 
Vet1ustenergle 

[EUR] 

2011 55,75 
201,2 56,71 
2013 55,89 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Amprion GmbH Az:. BK8-17I0772-01 

Vergleich der Netzbetrelberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014  

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV iEr1ösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Sati 2 ARegV Erforder1iche Inanspruchnahme. vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

erzielbare Er1öse 
Verzlchtsbetrag in der Verprobung 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

0 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR) 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 

917.969.213 

• • 
0 0 
0 0 
II 0 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV § tatsächlich entstandene Kosten 0 0 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G ' in EOG enthaltene Ansätze 0 O 

Differenz 0 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG 

Nachrüstung vqn Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV· !Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV . 

tatsächlich entstar:idene Ko5ten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV uflOsung des Abzugsbetrags nach§ 23 Abs. 2a ARegV lin_EOG enthaltene Ansätze 1 .:.1 

1Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV !Finanzieller Ausgleich nach § 17d Absatz 4 EnWG in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonstiges 

Saldo aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der Ertösobergrenzen Amprlon Az: BK&-17/0772-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Ertösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1/ VPl0 • PF1 

Anpassung der Er1ösobergrenze gem. EWF-Beschluss 0 0 0 0,0% 

Q-Element 0 0 0 0,0% 

Volatile Kosten 0 0 0 0,0% 

Saldo Regulferungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II • V ARegV 

Sonstiges 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNe1zA AmprionGmbH Az.: BKS-17/0772-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015  

Rechtsgrundlage Beschreibung 

erzielbare Erlöse 

Angaben des 
Netzbetreibers 

~UR) 

r 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR) 

1.082.658.187 I 

Abweichungen 
zu ange•tzten 

Werten 
[EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz. 1 ARegV 1Er1ösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV erzichtsbetraQ In der Verorobung 1 • 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 SatZ 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

atsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz . 

0 0 0 
0 0 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV § tatsächlich entstandene Kosten 0 0 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G ' in EOG enthaltene Ansätze 0 O 

Differenz . 0 0 

Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

!sächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

atsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV !Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV lin EOG enthaltene Ansätze 1 -1 

Differenz ' 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV IFinanzietler Ausgleich nach § 17d Absatz 4 EnWG in EOG enthaltene Ansatze 

Differenz 
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Anlage 3a Vergielch der Ertösobergrenzen AmprionGmbH Az: BKS-1710772-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

2015 2015 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 0 0,0% 

Anpassung VP11I VP10 • PF1 0 0,0% 

Anpassung der Ertösobergrenze gern. EWF-Beschluss 0 0 0 0,0% 

Q-Element 0 0 0 0,0% 

Volatile Kosten 0 0 0 0,0% 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 A~s. II • V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Seite 1von1 



2-2 

Verglelch VPI und dautthall nicht bffinftu&ba.- Kooten 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Amprion GmbH Az: BK8-17AJ772-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. f ARegV des Jahres 2016 

Rechtsgrundlage Beschreibung 
Angaben des 

Netzbetreibers 
[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

IErlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
erzielbare Erlöse 

erzichtsbetrag in der Verprobung 
Differenz 
tatsächlich entstandene Kosten 

1 

' 

~ 

0 
in EOG enthaltene Ansätze 0 
Differenz 0 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Venniedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV § 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G ' 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

uflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV 

IFinanzletler Ausgleich nach § 17d Absatz 4 EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze~~re~ 
tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
lin EOG enthaltene Ansätze 
Di~renz 

tatsächlich entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonsti<Jes 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

0 0 
0 

0 0 
O 
00 
0 
0 
0 

0 
1 

0 
0 
0 
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Anlage 3a Vergleich der Er1ösobergrenzen Afflprlon GmbH Az.: BKS-17/0772·01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA 

Er1ösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VP10 • PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 0 0 0 0,0% 

Q-Element 0 0 0 0,0% 

Volatile Kosten 0 0 0 0,0% 

Saldo Regulierungskonto -0 0,0% 

Härtefall 0 0,0% 

Sonstiges· 

MEA 0 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V AAegV 0 

Sonstiges 0 
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